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Anlage zur:  Einladung Jahreshauptversammlung am 27.03.2026, in der Aula der 
Ostseekurklinik, An der Seenotstation 1, 18347 Wustrow, TOP 10 Satzungsänderung 

 

 

 Satzungsänderung, Wortlaut und Begründung: 

Die Änderung in § 7 ist erforderlich, um von der Möglichkeit des §32 Abs.2 BGB (hybride oder 

virtuelle Versammlung) Gebrauch zu machen. Weiterhin wird die Form der Ladung im Wortlaut 

angepasst bzw. ergänzt. 

 

§7 Jahreshauptversammlung: 

Abs. 4 (a) 

Alter Wortlaut: 

Die Jahreshauptversammlung findet jährlich einmal statt, ferner als außerordentliche 

Jahreshauptversammlung auf Beschluss des Vorstandes oder auf schriftlichen Antrag von 

mindestens einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder. 

Neuer Wortlaut: 

1. Die Jahreshauptversammlung findet jährlich einmal statt, ferner als außerordentliche 

Jahreshauptversammlung auf Beschluss des Vorstandes oder auf schriftlichen Antrag von 

mindestens einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder. Der Vorstand kann hierbei 

von der Möglichkeit des §32 Abs.2 BGB (hybride oder virtuelle Versammlung) 

Gebrauch machen. 
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Abs. 4 (b) 

Alter Wortlaut: 

Die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen. Diese kann schriftlich oder durch Bekanntmachung in 
der örtlichen Presse erfolgen. In der Ladung ist die Tagesordnung bekannt zu machen. 

Neuer Wortlaut: 
 
Die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen. Die Ladung erfolgt, unter Angabe der Tagesordnung, 
durch schriftliche oder elektronische Einladung an die zuletzt dem Verein bekannte 
Mitgliedsadresse.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 

Adrian Crohn 
Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 


